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UNIVERSITÄTSLEHRERVERBAND 
AN DER KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 
Die Vorsitzende 

stellungnahme des Universitätslehrerverbandes an der Karl 
Franzens-Universität Graz zu den Novellen zu UOG, KHOG und AOG 

Der Universitätslehrerverband qn der Universität Graz hat sich 
mit den vorgeschlagenen Novellen zum UOG, KHOG und AOG in der wie 
üblich - im konkreten Fall aber besonders - gebotenen Eile aus­
einandergesetzt. 

Der Universitätslehrerverband kann sich aber der - im Begleit­
schreiben zur Regierungsvorlage geäußerten Ansicht - nicht an­
schließen, daß es sich bei den beabsichtigten Novellierungen le­
diglich um "geringfügige und bloß formale Änderungen" handelt. 

Aus Sicht des Universitätslehrerverbandes handelt es sich um Maß­
nahmen im Sinne eines vorauseilenden Gehorsams gegenüber der EG, 
da der EWR-Vertrag noch nicht in Kraft ist. In den Erläuterungen 
sind keine Bestimmungen des EWR-Vertrages aufgenommen, die das 
Erfordernis für die Änderungen in der vorgegebenen Eile begrün­
den. Es wird besonders darauf hingewiesen, daß jede Teiländerung 
des Universitäts-Organisationsgesetzes immer auch im Kontext mit 
entsprechenden anderen Bestimmungen, die die Gesamtheit des Uni­
versitätssystems betreffen (z.B. BOG), gesehen werden muß. 

Die vorliegenden Änderungsvorschläge werden als gravierende Ein­
griffe in bestehende Usancen betrachtet, da im gegenwärtigen Sy­
stem keine anderen Planstellenkategorien vorgesehen sind, Angehö­
rige des "akademischen Mittelbaus" mit jenen Aufgaben und verant­
wortlichkeiten zu betrauen, die ihnen gemäß Qualifikation und 
Leistung zustehen würden. Aus diesem Grund bietet die Planstel­
lenkategorie des aUßerordentlichen Universitätsprofessors öster­
reichischen Wissenschaftern die Möglichkeit, qualifikationsäqui­
valent eingesetzt zu werden. Diese Möglichkeit wird als besonde­
rer Leistungsanreiz im Rahmen der Universitätslaufbahn betrach­
tet. Die beabsichtigte Novellierung steht aber einer gezielten 
Nachwuchspflege von österreichischen Wissenschaftern nicht gerade 
förderlich gegenüber. 

Diese und noch weitere Bedenken, die bei einer angemessenen Be­
gutachtungsfrist noch ausführlicher dargelegt hätten werden kön­
nen, führen den Universitätslehrerverband an der Universität Graz 
zu der Oberzeugung, daß hier durch die österreichische Wissen­
schaftspolitik Maßnahmen gesetzt werden, ohne die Konsequenzen 
für das Wissenschaftssystem insgesamt und den wissenschaftlichen 
Nachwuchs im besonderen zu überlegen. 

Für den Arbeitskreis 
"Hochschulreform": 

Für den Universitätslehrerverband 
Die Vorsitzende: 

UA Mag.Dr.Anneliese Legat) 
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